
 

Nutzungsvereinbarung 

zwischen der 

Tintenklex - interdisziplinäre Zeitschrift für Nachwuchswissenschaftler  
Redaktionssitz Universität Tübingen  
Wilhelmstraße 50 

-nachfolgend "Tintenklex" genannt-  

und 

 

 

(Name und Anschrift des Urhebers)  
-nachfolgend "Rechteinhaber" genannt- 

Gegenstand der Vereinbarung ist die Publikation mit dem Titel: 
 

(Titel der Arbeit) 

 1. Rechtseinräumung  

1.1. Der Rechteinhaber räumt der Tintenklex das vergütungsfreie, räumlich unbeschränkte und zeitlich 
auf die Dauer des Schutzrechtes beschränkte einfache Recht ein, das Werk auf die folgenden Arten 
und Weisen zu nutzen: 

Das Werk  
• auf Servern oder anderen Datenträgern der Tintenklex zu speichern,  
• der Öffentlichkeit über Datennetze zugänglich zu machen,  
• Nutzern zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch zugänglich zu 

machen und diesen zu gestatten, es abzuspeichern, auszudrucken und zu kopieren,  
• in beliebiger Form und Menge zu vervielfältigen und zu verbreiten,  
• für Text- und Date-Mining-Aktivitäten zu verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf Volltextindizierung.  

 Das vorgenannte Nutzungsrecht wird für alle bekannten sowie für alle noch nicht bekannten 
Nutzungsarten eingeräumt. Es beinhaltet auch das Recht, solche Änderungen am Werk vorzunehmen, 
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die für bestimmte nach dieser Vereinbarung zulässige Nutzungen technisch erforderlich sind.  

1.2. Alle sonstigen Rechte, die über Absatz 1.1. hinaus nicht ausdrücklich durch den Rechteinhaber 
eingeräumt werden, bleiben diesem allein vorbehalten.  

1.3. Die Einräumung des Nutzungsrechts gemäß Absätzen 1.1. und 1.2. dieser Vereinbarung erfolgt 
ausdrücklich nur unter den folgenden Bedingungen:  

Tintenklex darf die Werke ausschließlich unter den Bedingungen dieser Vereinbarung vervielfältigen, 
verbreiten und öffentlich zugänglich machen. Sie darf den Schutzgegenstand mit Ausnahme der 
Regelungen in Absatz 1.1. nicht unterlizenzieren.  

 2. Vertragsschluss  

Dieser Vertrag kommt mit Unterzeichnung zustande.  

 3. Berichtigung von Metadaten und Dokumenten  

Für den Inhalt des veröffentlichen Werkes trägt der Urheber die alleinige Verantwortung. Nach der 
Bereitstellung des Werks auf den Webseiten der Tintenklex unterrichtet der Rechteinhaber die 
Tintenklex unverzüglich, wenn ihm unrichtige Daten bekannt werden. Richtigstellungen sind an die 
Tintenklex schriftlich oder per E-Mail zu übermitteln.  

 4. Langzeitarchivierung und Transformation in andere Formate  

Die Tintenklex strebt eine dauerhafte Verfügbarkeit der elektronischen Publikationen über ihre 
Webseiten zu nichtkommerziellen Zwecken an. Alle betreffenden Dokumente werden hierzu mit den 
entsprechenden bibliografischen und inhalterschließenden Daten (Titel, Autor, Abstract, Schlagwörter 
usw.) in Datenbanken nachgewiesen und bei Bedarf in ein anderes Datenformat konvertiert.  

 5. Haftung  

5.1. Tintenklex haftet nicht für die störungsfreie Verfügbarkeit des Internets und damit der 
Internetpräsenz ihrer Dokumenten- und Archivserver. Dies gilt auch für die Veränderung von Daten 
während einer Datenfernübertragung (z.B. Seitenumbrüche).  

5.2. Der Rechteinhaber bestätigt durch die Unterzeichnung dieser Vereinbarung, dass die 
Veröffentlichung und öffentliche Zugänglichmachung von Werk und bibliografischen und 
inhalterschließenden Daten auf den Webseiten der Tintenklex keine Rechte Dritter verletzt. (z.B. 
Urheber-, Kennzeichen-, Persönlichkeits- oder sonstige Rechte Dritter, z.B. von Miturhebern, Co-
Autoren, Verlagen, Verwertungsgesellschaften, Drittmittelgebern) und dass er keine der 
Rechtseinräumung dieses Vertrages entgegenstehende Verfügung getroffen hat.  

5.3. Ziff. 5.2. gilt auch für die vom Rechteinhaber gelieferten Text-, Bild- oder sonstigen Vorlagen. 
Bei der Verwendung von Aufnahmen oder Daten von Personen hat der Rechteinhaber sichergestellt, 
dass Letztere durch die Aufnahmen bzw. Daten nicht identifizierbar sind. Andernfalls verpflichtet sich 
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der Rechteinhaber, eine explizite Einwilligung der betroffenen Personen eingeholt zu haben, deren 
Vorliegen mit Unterzeichnung dieses Vertrages bestätigt wird.  

5.4. Sollte der Rechtinhaber nachträglich Kenntnis von Rechtshindernissen erlangen, die der 
Durchführung dieses Vertrages entgegenstehen, wird er die Tintenklex unverzüglich davon 
unterrichten.  

5.5. Die Haftung der Parteien und ihrer Erfüllungsgehilfen aus Pflichtverletzungen oder aus Delikt 
wird beschränkt auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten (Kardinalpflichten) haften die Vertragspartner auch bei leichter Fahrlässigkeit auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen unmittelbaren Schaden. Die Haftungsbegrenzung oder der 
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, es sei denn, den Rechteinhaber trifft kein Verschulden.  

5.6. Der Rechteinhaber verpflichtet sich, die Tintenklex von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die auf einer von ihm zu vertretenden Inanspruchnahme beruhen, sowie alle aufgrund der von ihm zu 
vertretenden Inanspruchnahme entstehenden Kosten zu ersetzen, insbesondere die Kosten der 
Rechtsverteidigung.  

 6. Datenschutz  

6.1 Die Tintenklex verpflichtet sich und bestätigt, dass sie die ihr übermittelten personenbezogenen 
Daten nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen nutzt.  

6.2. Die jeweils aktuellen Kontaktdaten des Rechteinhabers benötigt die Tintenklex zur Sicherstellung 
der Erreichbarkeit des Rechteinhabers im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages. Der 
Rechteinhaber verpflichtet sich, der Tintenklex unverzüglich und unaufgefordert Änderungen seiner 
Kontaktdaten, insbesondere des Namens oder der E-Mail-Adresse, in Textform (Brief oder E-Mail) 
mitzuteilen. 

 7. Sperrung  

Die Tintenklex ist berechtigt, den Zugriff auf ein Dokument zu sperren, soweit konkrete 
Anhaltspunkte für eine Verletzung von Rechten Dritter bestehen und sie den Rechteinhaber zuvor 
innerhalb angemessener Frist auf diese Situation aufmerksam gemacht hat und ihm die Gelegenheit 
gegeben hat, die Verletzung von Rechten Dritter zu beseitigen.  

 8. Sonstiges  

8.1.  Es gilt deutsches Recht.  

8.2.  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen 
Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.  

8.3. Die deutsche Fassung dieser Nutzungsvereinbarung ist maßgebend und rechtsgültig. 
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Rechteinhaber 

 
Nachname, Vorname:  

Titel:  

E-Mail:  

Ort, Datum:  

Unterschrift 

Bevollmächtigte/r der Tintenklex 
 

Nachname, Vorname:  
 
Telefonnummer: 
 
Ort, Datum:  
 
Unterschrift: 

Bitte als PDF-Anhang per E-Mail an tintenklex@gmx.de senden. Sie erhalten eine gegengezeichnete 
Kopie. 
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